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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

In Artikel 21 Absatz 4a Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 (nachstehend: „die 
Verordnung“) wird der Kommission die Befugnis übertragen, nach Vorlage der Entwürfe 
technischer Regulierungsstandards durch die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) und nach dem in Artikel 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 festgelegten Verfahren einen delegierten Rechtsakt anzunehmen, in dem der 
Inhalt und die Form der regelmäßigen Meldungen festgelegt wird, die die von den 
Ratingagenturen in Rechnung gestellten Gebühren betreffen und die diese der ESMA für die 
Zwecke der laufenden Beaufsichtigung übermitteln müssen. 

Nach den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zur Errichtung der ESMA 
befindet die Kommission innerhalb von drei Monaten nach Erhalt eines Entwurfs eines 
technischen Regulierungsstandards darüber, ob sie diesen billigt. Die Kommission kann den 
Entwurf eines technischen Regulierungsstandards lediglich teilweise oder mit Änderungen 
billigen, sofern dies aus Gründen des Unionsinteresses erforderlich ist. 

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Wie in Artikel 10 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vorgesehen, 
führte die ESMA öffentliche Anhörungen zu den der Kommission vorgelegten Entwürfen 
technischer Regulierungsstandards durch. 

Die ESMA konsultierte die Interessenträger mittels eines Diskussionspapiers und eines 
Konsultationspapiers (ESMA/2013/891 und ESMA/2014/150), die am 10. Juli 2013 bzw. am 
11. Februar 2014 veröffentlicht wurden. Das Konsultationspapier umfasste einen Entwurf 
technischer Regulierungsstandards sowie eine erste Kosten-Nutzen-Analyse. Die 
Anhörungsphase endete am 11. April 2014. Die ESMA führte am 25. Juli 2013 und am 
14. März 2014 zwei weitere öffentliche Anhörungen durch. Über den technischen Ausschuss 
der ESMA zu Ratingagenturen waren Sachverständigen der zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten aktiv an der Ausarbeitung des Diskussions- und des Konsultationspapiers 
sowie des endgültigen Entwurfs des technischen Regulierungsstandards beteiligt. Ferner holte 
die ESMA die Stellungnahme der gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein. 

Zusammen mit dem Entwurf des technischen Regulierungsstandards und nach Maßgabe von 
Artikel 10 Artikel 1 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 legte die ESMA ihre 
Folgenabschätzung vor, die auch eine Kosten-Nutzen-Analyse des der Kommission 
unterbreiteten Entwurfs des technischen Regulierungsstandards umfasste. Die Analyse ist 
abrufbar unter: http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-
685_draft_rts_under_cra3_regulation.pdf, Seiten 205-212. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Alle Bestimmungen des delegierten Rechtsakts beziehen sich auf den Inhalt und die Form der 
regelmäßigen Meldungen über die von den Ratingagenturen berechneten Gebühren, die diese 
der ESMA für die Zwecke ihrer laufenden Beaufsichtigung übermitteln müssen. 
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In den Artikeln 1-4 dieses delegierten Rechtsakts werden die Grundsätze für die Meldungen 
festgelegt. Registrierte Ratingagenturen sind verpflichtet, die von ihnen berechneten 
Gebühren für einzelne Ratingleistungen jährlich für jeden Kunden zu melden. Über ihre 
Preispolitik und Verfahren für die einzelnen Ratingtypen unterrichten sie die ESMA laufend, 
sobald es diesbezüglich zu Änderungen kommt. 

In den Artikeln 5-9 wird die Methode für die Meldungen durch die Ratingagenturen festgelegt 
und die entsprechenden Meldebögen sind in den Anhängen des delegierten Rechtsakts 
vorgegeben. 

Die mit diesem delegierten Rechtsakt vorgegebenen Informationen wurden mit denjenigen 
abgestimmt, die im Entwurf des technischen Regulierungsstandards zur Europäischen 
Ratingplattform vorgesehen sind, den die ESMA zeitgleich gemäß Artikel 21 Absatz 4a 
Buchstabe a der Verordnung vorgelegt hat, um so die Menge der einzelnen von den 
Ratingagenturen vorzulegenden Informationen zu beschränken. 

Die Daten, die die ESMA im Rahmen dieses delegierten Rechtsakts erheben wird, werden es 
ihr gestatten, eine wirksame Aufsicht über die von den Ratingagenturen erhobenen Gebühren 
auszuüben, indem sie die berechneten Gebühren prüft und diejenigen Gebühren ermittelt, die 
eine eingehende Untersuchung erforderlich machen. Die ESMA wird dann prüfen, ob 
bestimmte Preisfindungsverfahren diskriminierend sind, und wird die Einhaltung des 
Grundsatzes des fairen Wettbewerbs sicherstellen und Interessenkonflikte weiter verringern. 

Da dieser delegierte Rechtsakt den Inhalt und die Form der regelmäßigen Meldungen betrifft, 
die die Ratingagenturen gemäß Artikel 21 Absatz 4a Buchstabe b der Verordnung bezüglich 
der von ihnen berechneten Gebühren zur laufenden Beaufsichtigung durch die ESMA 
übermitteln müssen, dienen alle von den Ratingagenturen an die ESMA übermittelten 
Informationen nur den Zwecken der laufenden Beaufsichtigung. Diese Informationen 
unterliegen folglich gemäß Artikel 32 der Verordnung dem Berufsgeheimnis. Die ESMA ist 
folglich zur Einhaltung der Vertraulichkeit der Informationen verpflichtet, d. h. die der ESMA 
übermittelten Informationen dürfen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. 
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DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom 30.9.2014 

zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates bezüglich der technischen Regulierungsstandards für die regelmäßige 

Meldunge der von den Ratingagenturen erhobenen Gebühren für die Zwecke der 
laufenden Beaufsichtigung durch die Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. September 2009 über Ratingagenturen1, insbesondere auf Artikel 21 Absatz 4a 
Unterabsatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 11 Absatz 3 sowie Anhang I Abschnitt E Teil II Nummer 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 1060/2009 verpflichten die Ratingagenturen dazu, der ESMA jährlich eine 
Liste der Gebühren zu übermitteln, die den einzelnen Kunden für individuelle Ratings 
und Nebendienstleistungen in Rechnung gestellt werden, sowie Angaben zu ihrer 
Preispolitik einschließlich der Gebührenstruktur und der Preisfestsetzungskriterien für 
Ratings in den verschiedenen Anlageklassen zu machen. Es ist von wesentlicher 
Bedeutung, dass die technischen Details des zu meldenden Inhalts und der von den 
Ratingagenturen zu verwenden Form festgelegt werden, damit die Ratingagenturen 
ihre Pflichten erfüllen können und damit ESMA in die Lage versetzt wird, ihre 
Befugnisse zur laufenden Beaufsichtigung auszuüben.  

(2) Um Interessenkonflikte zu verringern und den fairen Wettbewerb auf dem 
Ratingmarkt zu erleichtern, sollte die ESMA sicherstellen, dass die Preispolitik, die 
Verfahren sowie letztendlich die von den Ratingagenturen den Kunden in Rechnung 
gestellten Gebühren nicht diskriminierend sind. Etwaige Differenzen bei den 
Gebühren, die für dieselbe Art von Dienstleistung berechnet werden, müssen dadurch 
gerechtfertigt werden können, dass bei der Erbringung der Dienstleistung für 
unterschiedliche Kunden tatsächlich unterschiedliche Kosten angefallen sind. Ferner 
sollten die für Ratingdienstleistungen einem bestimmten Emittenten in Rechnung 
gestellten Gebühren nicht von den Ergebnissen der erbrachten Arbeit abhängen. 

1  ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1.  
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(3) Die von den registrierten Ratingagenturen zu übermittelnden Gebühreninformationen 
sollten es der ESMA gestatten, diejenigen Ratings zu ermitteln, die eine eingehende 
Prüfung und mögliche aufsichtliche Folgemaßnahmen erforderlich machen. Es sollten 
für Ratings und Nebendienstleistungen mit ähnlichen Merkmalen auch ähnliche 
Gebühren berechnet werden, wobei Differenzen bei den Gebühren durch 
unterschiedliche Kosten gerechtfertigt sein müssen. Die erhobenen Daten sollten es 
der ESMA erlauben, für jede registrierte Ratingagentur vergleichbare Dienstleistungen 
und deren jeweilige Gebühren zu ermitteln und folglich signifikante Abweichungen 
bei den berechneten Gebühren festzustellen. Die ESMA kann danach weitere 
Untersuchungen durchführen, um zu prüfen, ob diese Gebühren gemäß rechtmäßigen 
Preispolitiken und Verfahren berechnet wurden und ob die Differenzen bei den 
Gebühren auf Kostendifferenzen zurückzuführen sind, die mit den Grundsätzen des 
fairen Wettbewerbs vereinbar sind, nicht auf Interessenkonflikte zurückgehen und 
nicht von den Ergebnissen der durchgeführten Arbeit abhängen. 

(4) Die Preispolitik und Verfahren sollten für jede Ratingform gemeldet werden. Zu 
Zwecken der Meldung und um jede Preispolitik und jedes Verfahren und deren 
Aktualisierungen klar unterscheiden zu können, sollte jede Version der Preispolitik 
sowie die entsprechenden Gebührenverzeichnisse, Gebührenprogramme und 
Verfahren mit einer Kennung versehen werden. Für alle übrigen Zwecke sollte die 
Preispolitik auch die Gebührenstrukturen oder Gebührenverzeichnisse sowie die 
Preisfestsetzungskriterien umfassen, die von der zuständigen Person bzw. den 
zuständigen Personen bei der Aushandlung der für ein Einzelrating in Rechnung zu 
stellenden Gebühr angewandt werden können. Aus der Preispolitik sollten auch die 
Häufigkeit oder sonstige Gebührenprogramme hervorgehen, welche das bewertete 
Unternehmen oder der zahlende Benutzer in Anspruch nehmen kann, wenn 
beispielsweise im Falle von Einzelratings andere Gebühren berechnet werden als im 
Falle einer Reihe von Ratings. Die Ratingagenturen sollten alle Fälle aufführen, in 
denen die Preispolitik, die Gebührenverzeichnisse, Gebührenprogramme und 
Verfahren nicht angewandt wurden, sowie alle Fälle, in denen von der Preispolitik für 
ein Einzelrating abgewichen wurde, und dabei jeweils das betroffene Rating angeben. 

(5) Registrierte Ratingagenturen, die Teil einer Gruppe sind, sollten ihre Ratingdaten 
entweder der ESMA getrennt übermitteln oder einer der Agenturen der Gruppe die 
Vollmacht erteilen dürfen, die Daten im Namen aller Gruppenmitglieder zu 
übermitteln, die der Meldepflicht unterliegen. 

(6) Für die Zwecke dieser Verordnung umfasst die „Strukturierung einer 
Schuldtitelemission“ und die „Schuldtitelemission“ Finanzinstrumente oder andere 
Vermögenswerte, die aus einer Verbriefungstransaktion oder -struktur im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 61 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates2 hervorgehen. 

(7) Um es den registrierten Ratingagenturen zu ermöglichen, angemessene Systeme und 
Verfahren zu entwickeln, die den von der ESMA vorgegebenen technischen 
Spezifikationen entsprechen, und um eine vollständige und korrekte Meldung der 
Gebührendaten zu gewährleisten, sollten die registrierten Ratingagenturen die 
einzelnen Gebührendaten erstmals neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung 

2  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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melden. Die Erstmeldung sollte die Gebührendaten seit dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung umfassen. Diese Verpflichtung darf nicht als 
Entbindung von den Meldepflichten verstanden werden, die die registrierten 
Ratingagenturen gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1060/2009 im 
Hinblick auf die Einreichung regelmäßiger Angaben über die Gebühren im 
Übergangszeitraum zu erfüllen haben. 

(8) Informationen über die Preispolitik und Verfahren sollten fortlaufend vorgelegt 
werden, so dass wesentliche Änderungen unverzüglich nach ihrer Annahme und 
spätestens 30 Tage nach ihrer Umsetzung mitgeteilt werden. Damit die ESMA in der 
Lage ist, die Daten automatisch in den eigenen Datenbanksystemen zu empfangen und 
zu verarbeiten, sollten die Daten in einem Standardformat übermittelt werden. Im 
Zuge technischer Probleme oder des technischen Fortschritts könnte es erforderlich 
werden, dass einige der technischen Anweisungen bezüglich der Übertragung oder des 
Formats der von den registrierten Ratingagenturen einzureichenden Dateien 
aktualisiert werden müssen und von der ESMA im Rahmen spezifischer Mitteilungen 
oder Leitlinien mitgeteilt werden. 

(9) Falls eine Ratingagentur die Meldepflichten nicht erfüllt, sollte die ESMA befugt sein, 
die Informationen im Wege eines Beschlusses zu verlangen, der gemäß Artikel 23b 
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 ergeht, bzw. sonstige 
Ermittlungsmaßnahmen zu ergreifen. 

(10) Diese Verordnung basiert auf dem Entwurf technischer Regulierungsstandards, der der 
Kommission von der ESMA gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates3 unterbreitet wurde. 

(11) Die ESMA führte eine öffentliche Anhörung zu den Entwürfen der technischen 
Regulierungsstandards, auf denen die Verordnung basiert, durch, analysierte die 
potenziell damit verbundenen Kosten und Nutzen und holte die Stellungnahme der 
gemäß Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe 
Wertpapiere und Wertpapiermärkte ein — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 
Allgemeine Grundsätze 

1. Die registrierten Ratingagenturen legen der ESMA folgende Arten von Meldungen 
vor: 

(a) Preispolitik und Verfahren gemäß Artikel 2; 

(b) Gebührendaten für Ratingtätigkeiten, die nach dem Modell „Emittent zahlt 
Rating“ gemäß Artikel 3 Absatz 1 erbracht werden; 

(c) Gebührendaten für Ratingtätigkeiten, die nach dem Modell „Benutzer zahlt 
Rating oder Anleger zahlt Rating“ gemäß Artikel 3 Absatz 2 erbracht werden. 

3  ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84. 
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2. Die registrierten Ratingagenturen stellen die Richtigkeit und Vollständigkeit der an 
die ESMA übermittelten Informationen und Daten sicher. 

3. Bei Gruppen von Ratingagenturen können die Mitglieder der Gruppe ein Mitglied 
beauftragen, die gemäß dieser Verordnung vorgeschriebenen Meldungen in ihrem 
Namen zu übermitteln. Jede Ratingagentur, in deren Namen eine Meldung 
eingereicht wird, wird in den an die ESMA übermittelten Daten genannt. 

Artikel 2 
Preispolitik und Verfahren 

1. Die registrierten Ratingagenturen übermitteln der ESMA ihre Preispolitik, die 
Gebührenstruktur oder Gebührenverzeichnisse und die Preisfestsetzungskriterien in 
Bezug auf diejenigen bewerteten Unternehmen oder Finanzinstrumente, für welche 
sie Ratings abgeben, und gegebenenfalls die Preispolitik für Nebendienstleistungen. 

2. Die registrierten Ratingagenturen stellen sicher, dass die folgenden Punkte in der 
Preispolitik jeder angebotenen Ratingart enthalten sind oder dieser beiliegen: 

(a) die Namen der Personen, die für die Annahme und die Anpassung der 
Preispolitik, der Gebührenverzeichnisse und/oder Gebührenprogramme 
verantwortlich sind, einschließlich der Namen derjenigen, die für die 
Festsetzung der Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen Kennungen, 
die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen; 

(b) etwaige interne Leitlinien für die Anwendung der Preisfestsetzungskriterien für 
einzelne Gebühren in der Preispolitik, den Gebührenverzeichnissen und/oder 
Gebührenprogrammen; 

(c) eine detaillierte Beschreibung der Gebührenspanne oder des 
Gebührenverzeichnisses und der Kriterien, die für die einzelnen Gebührenarten 
zur Anwendung kommen, einschließlich derjenigen, die in den 
Gebührenverzeichnissen vorgesehen sind; 

(d)  eine detaillierte Beschreibung etwaiger Gebührenprogramme, einschließlich 
etwaiger Kundenbindungs-, Benutzungshäufigkeits-, Treue- oder ähnlicher 
Programme, sowie der Kriterien ihrer Anwendung und der Gebührenspanne, 
die für die Berechnung der Gebühren für Einzelratings oder Reihen von 
Ratings angewandt werden können; 

(e) sofern anwendbar, die Preisfestsetzungsgrundsätze und -regeln, die 
anzuwenden sind, sofern es eine Beziehung oder Abhängigkeit zwischen den 
für Ratingdienstleistungen berechneten Gebühren und den Gebühren für 
Nebendienstleistungen oder sonstigen Dienstleistungen gibt, die für Kunden im 
Sinne von Anhang I Abschnitt E Teil II Nummer 2 Unterabsatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 von der Ratingagentur oder einem 
Unternehmen der Gruppe der Ratingagenturen im Sinne von Artikel 1 und 2 
der Richtlinie 83/349/EWG des Rates4 oder von einem Unternehmen, das mit 

4  Siebente Richtlinie des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g des 
Vertrages über den konsolidierten Abschluss (83/349/EWG) (ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1). 
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der Ratingagentur oder einem anderen Unternehmen der Gruppe der 
Ratingagenturen gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 83/349/EWG 
verbunden ist, erbracht werden; 

(f) den geografischen Anwendungsbereich der Preispolitik, des 
Gebührenverzeichnisses oder des Gebührenprogramms hinsichtlich der 
Standorte der Kunden und der Ratingagentur oder der Ratingagenturen, die die 
Preispolitik, das Gebührenverzeichnis oder das Gebührenprogramm anwenden; 

(g) die Namen der Personen, die befugt sind, Gebühren und andere Preise im 
Rahmen der jeweiligen Preispolitik, des Gebührenverzeichnisses oder des 
Gebührenprogramms festzusetzen, einschließlich der Namen derjenigen, die 
für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen 
Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen. 

3. Die registrierten Ratingagenturen stellen sicher, dass die folgenden Punkte in den 
Preisfindungsverfahren enthalten sind oder diesen beiliegen: 

(a) die Namen der Personen, die für die Annahme und die Anpassung der 
Verfahren zur Umsetzung der Preispolitik verantwortlich sind, einschließlich 
derjenigen, die für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich sind, sowie die 
internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen; 

(b) eine detaillierte Beschreibung der bestehenden Verfahren und Kontrollen zur 
Sicherstellung und Überwachung der strengen Einhaltung der Preispolitik; 

(c) eine detaillierte Beschreibung der bestehenden Verfahren für die Senkung der 
Gebühren oder für anderweitige Abweichungen vom Gebührenverzeichnis 
oder von den Gebührenprogrammen; 

(d) die Namen der Personen, die direkt für die Überwachung der Anwendung der 
Preispolitik auf die einzelnen Gebühren verantwortlich sind, sowie die internen 
Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen dieser Personen; 

(e) die Namen der Personen, die direkt für die Sicherstellung der 
Übereinstimmung der einzelnen Gebühren mit der Preispolitik verantwortlich 
sind, sowie die internen Kennungen, die Funktionen und die Abteilungen 
dieser Personen; 

(f) eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen, die im Falle einer Verletzung 
der Preispolitik, der Gebührenverzeichnisse, der Gebührenprogramme oder der 
Verfahren zu ergreifen sind; 

(g) eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens, das zur Anwendung gelangt, um 
der ESMA wesentliche Verletzungen der Preispolitik oder der Verfahren zu 
melden, die zu einen Verstoß gegen Anhang I Abschnitt B Nummer 3c der 
Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 darstellen können. 
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Artikel 3 
Liste der dem einzelnen Kunden in Rechnung gestellten Gebühren 

1. Registrierte Ratingagenturen, die Ratings nach dem Modell „Emittent zahlt Rating“ 
abgeben, legen der ESMA die Gebühren vor, die jedem einzelnen Kunden - pro 
juristischer Person sowie aggregiert auf Konzernebene - für Einzelratings und 
etwaige Nebendienstleistungen in Rechnung gestellt werden. 

2. Registrierte Ratingagenturen, die Ratings nach dem Modell „Benutzer zahlt Rating 
oder Anleger zahlt Rating“ abgeben, legen der ESMA kundenspezifische Daten über 
die für diese Dienstleistungen sowie für die erbrachten Nebendienstleistungen in 
Rechnung gestellten Gesamtgebühren vor. 

3. Die registrierten Ratingagenturen zeichnen alle Abweichungen von der Preispolitik 
oder von den Preisfindungsverfahren und jede Nichtanwendung einer Preispolitik, 
eines Gebührenverzeichnisses, eines Gebührenprogramms oder eines 
Preisfindungsverfahrens in Bezug auf ein Rating auf; sie halten dabei die wichtigsten 
Erklärungen für die Abweichung und das betroffene Rating in der in Anhang II 
Tabelle 1 vorgegebenen Form fest. Diese Aufzeichnungen werden der ESMA auf 
Anfrage unverzüglich zur Verfügung gestellt. 

Artikel 4 
Ratingtypen 

Die registrierten Ratingagenturen ordnen die zu meldenden Ratings einem Ratingtyp nach 
Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. […/2014] [OP please insert reference to ERP 
RTS] der Kommission zu. 

Artikel 5 
Zu übermittelnde Daten 

1. Die registrierten Ratingagenturen übermitteln der ESMA die Daten gemäß Artikel 2 
Absätze 2 und 3 und die Daten der Tabellen 1 bis 4 des Anhangs I sowie die 
Preispolitik, die Gebührenverzeichnisse, Gebührenprogramme und Verfahren in 
getrennten Dateien. 

2. Die registrierten Ratingagenturen melden der ESMA gemäß Artikel 3 Absatz 1 die 
Daten der Tabellen 1 und 2 des Anhangs II im Hinblick auf die Gebühren für jedes 
einzelne Rating und im Hinblick auf die Gebühren, die für Rating- und 
Nebendienstleistungen pro Kunde berechnet wurden. 

3. Registrierte Ratingagenturen, die Ratings nach dem Modell „Benutzer zahlt Rating 
oder Anleger zahlt Rating“ abgegeben haben, melden der ESMA gemäß Artikel 3 
Absatz 2 die Daten der Tabelle 1 des Anhangs III für jeden Kunden, für den 
Ratingdienstleistungen erbracht wurden. 

4. Die Daten der Tabellen 1 bis 4 des Anhangs I, die Daten der Tabellen 1 und 2 des 
Anhangs II und die Daten der Tabelle 1 des Anhangs III werden der ESMA in 
getrennten Dateien übermittelt. 
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Artikel 6 
Erstmeldung 

1. Jede registrierte Ratingagentur legt der ESMA gemäß Artikel 5 Absatz 1 innerhalb 
von 30 Tagen nach Inkrafttreten dieser Verordnung für jede Art von Ratingleistung, 
die sie erbringt, die Daten der Tabellen 1 bis 4 des Anhangs I vor sowie gesonderte 
Dateien zur Preispolitik, zu den Gebührenverzeichnissen, zu den 
Gebührenprogrammen und zu den Verfahren. 

2. Die Erstmeldung zu den Gebühren gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 wird der ESMA 
spätestens neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorgelegt und umfasst 
die Daten, die zwischen dem Inkrafttreten dieser Verordnung und dem 30. Juni 2015 
angefallen sind.  

3. Die zweite Meldung zu den Gebühren gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 wird der 
ESMA spätestens am 31. März 2016 vorgelegt und umfasst die Daten des Zeitraums 
zwischen dem 1. Juli 2015 und dem 31. Dezember 2015. 

Artikel 7 
Laufende Meldungen 

1. Vorbehaltlich der in Artikel 6 dargelegten Pflichten bezüglich der Erstmeldung 
werden die gemäß Artikel 5 vorzulegenden Informationen jährlich spätestens am 
31. März vorgelegt und umfassen Daten und Angaben zur Preispolitik, zu 
Gebührenverzeichnissen, zu Gebührenprogrammen und zu Verfahren bezüglich des 
vorangegangenen Kalenderjahrs. 

2. Vorbehaltlich des Absatzes 1 werden wesentliche Änderungen der Preispolitik, der 
Gebührenverzeichnisse, der Gebührenprogramme und der Verfahren der ESMA 
jeweils unverzüglich nach ihrer Annahme und spätestens innerhalb von 30 Tagen 
nach ihrer Umsetzung laufend mitgeteilt. 

3. Die registrierten Ratingagenturen melden der ESMA unverzüglich alle 
außergewöhnlichen Umstände, die ihre Meldungen gemäß dieser Verordnung 
vorübergehend verhindern oder verzögern könnten. 

Artikel 8 
Meldeverfahren 

1. Die registrierten Ratingagenturen übermitteln die Dateien in Übereinstimmung mit 
den von der ESMA ausgegebenen technischen Anweisungen und unter Verwendung 
des Meldesystems der ESMA. 

2. Die registrierten Ratingagenturen speichern die gemäß Artikel 5 an die ESMA 
übermittelten und bei dieser eingegangenen Dateien sowie die Datensätze über 
Abweichungen gemäß Artikel 3 Absatz 3 in elektronischer Form für einen Zeitraum 
von mindestens fünf Jahren. Diese Daten werden der ESMA auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt. 
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3. Stellt eine registrierte Ratingagentur Sachfehler in bereits gemeldeten Daten fest, 
informiert sie die ESMA umgehend und korrigiert die betreffenden Daten gemäß den 
von der ESMA ausgegebenen technischen Anweisungen. 

Artikel 9 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 30.9.2014 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 José Manuel BARROSO 
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